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Die Aufgabe der Polizei ist bei Tötungsdelikten ebenso eindeutig wie bei allen anderen 
Straftaten auch: Aufnahme der Ermittlungen zu Tatumständen und Hintergründen, 
Überführung tatverdächtiger Personen und Abgabe des Vorgangs an die Staatsanwalt-
schaft. Der Horizont polizeilicher Ermittlungen weitet sich, wenn es sich beim Opfer des 
Tötungsdelikts augenscheinlich zugleich um die Täterin bzw. den Täter handelt, wobei 
sich die Frage stellt, ob der Suizid eigenständig durchgeführt, ob dabei Hilfestellung 
geleistet oder ob er gar nur vorgetäuscht wurde. Bedrohlich für Polizeibeamtinnen und 
-beamte können Situationen werden, in denen Menschen in ihre Suizidhandlungen zu-
gleich die Tötung anderer Personen einbeziehen, wie etwa bei Amokläufen oder Selbst-
mordattentaten; die eigene existenzielle Gefährdung der Polizei gipfelt im Eskalations-
verlauf des sogenannten „suicide-by-cop“. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf 
ihren Auftrag zur Gefahrenabwehr stellt sich nicht zuletzt für die Polizei die Frage, ob 
Suizidalität vorhersehbar ist und welche Möglichkeiten der „Diagnose“ und Prävention 
die Beamtinnen und Beamten haben. 

1. EINFÜHRUNG Vereinzelt kann es im Verlauf der Eska-
Die Beschäftigung mit letal verlaufenden lation eines Falles zu einer Verknüpfung 
Krankheiten, Lebensende und natürlichem von Tötungsdelikt und Suizid kommen, 
Tod ist professionelle Aufgabe von die Polizeibeamtinnen und -beamte nicht 
Medizin und ambulanter sowie stationärer nur hinsichtlich ihrer Ermittlungstätig-
Pfege, bei entsprechender konfessioneller keit, sondern auch einer möglichen eige-
Einstellung auch von religiös motivierten nen existenziellen Bedrohung vor große 
Begleitungen. Wenn sich allerdings bei Herausforderungen stellt. Während für die 
einem Leichenfund der Verdacht auf einen meisten Bürgerinnen und Bürger die un-
nicht natürlichen Tod erhärtet, gilt es für mittelbare Konfrontation mit dem Tod ein 
die Polizei, Ermittlungen zur Todesursache eher seltenes Ereignis darstellt, ist dies für 
aufzunehmen. Beim nicht natürlichen Tod die Polizei vor allem in Ballungsräumen 
steht das Kapitalverbrechen gegen ein nahezu Routine. 
höchstpersönliches Rechtsgut dem Sui- Schauplatz Millionenstadt: In jeder 
zid gegenüber und damit einer Form der Nacht geht in den Einsatzzentralen der 
Tötung, bei der sich die Frage nach Schuld Polizei in Städten wie Wien oder Berlin die 
und Sühne nicht stellt, da es sich straf- Mitteilung ein, dass eine Leiche aufgefun-
rechtlich nicht um Kriminalität handelt. den wurde. Während die hinzugerufene 
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Ärztin oder der hinzugerufene Arzt die 
Aufgabe hat, den Tod festzustellen, geht 
es für die Polizei um die Klärung der Fra-
ge, ob es sich um einen natürlichen Tod, 
einen Suizid oder um ein Tötungsdelikt 
handelt. Ganz überwiegend dürfte die 
Auffndesituation eine Interpretation der 
Todesursache nahelegen. Bei genauerer 
Untersuchung werden aber auch einzelne 
Fälle aufgedeckt, bei denen eine Mörde-
rin oder ein Mörder ihre oder seine Tat als 
Suizid des Opfers zu verschleiern ver-
sucht.1  Wenn auch wesentlich seltener, 
kann sogar umgekehrt ein Tötungsdelikt 
vorgetäuscht werden, um einen Suizid zu 
verdecken.2 

Erschwerend kommt hinzu, dass man-
cher Suizid auf den ersten Blick nicht als 
solcher erkannt wird, weil die äußeren 
Umstände einen Unfall nahelegen. Gerade 
im Straßenverkehr ist die Unterscheidung 
zwischen geplantem Suizid und Un-
fall nicht immer einfach zu treffen (vgl. 
Greiner 2002; Kroll 2016). Selbst erfah-
rene Todesermittlerinnen und -ermittler 
kennen Vorgänge, bei denen der Tod letzt-
lich nicht eindeutig auf einen Unfall, einen 
Suizid oder ein Tötungsdelikt zurückge-
führt werden kann (vgl. Hoppmann 2017). 

Immer wenn beim Auffinden einer 
Leiche die genaue Todesursache nicht ein-
deutig geklärt werden kann oder wenn es 
keinen klaren Beleg für einen Suizid gibt,3 

müssen nach § 159 der deutschen StPO 
polizeiliche Ermittlungen zu einer mög-
lichen Fremdeinwirkung eingeleitet wer-
den. Nach Abschluss dieser Ermittlungen 
entscheidet sich, ob der Fall als Suizid oder 
als Tötungsdelikt – bzw. als natürlicher Tod 
gar nicht – in die Kriminalstatistik eingeht. 

Der Suizid ist für die Polizei demzufolge 
in erster Linie Gegenstand eines Todes-
ermittlungsverfahrens. In einigen Fällen 
kommen Polizeibeamtinnen und -beamte 
aber auch selbst durch die Ereignisse 
vor Ort in eine für sie lebensbedrohliche 

Situation und nicht zuletzt können sie in 
anders gelagerten Fällen durch rechtzei-
tiges und professionelles Einschreiten eine 
Selbsttötung verhindern. Auch wenn auf 
Überlebende einer Suizidhandlung keine 
strafverfolgenden Maßnahmen angewen-
det werden, so können doch das spezielle 
(Erfahrungs-)Wissen der Polizeikräfte 
und deren Eingriffs- und Einfussmöglich-
keiten einen wichtigen Beitrag zur Verhin-
derung von Suiziden leisten. 

Im vorliegenden Aufsatz wird zu Beginn 
die quantitative Ausprägung des Suizids 
verdeutlicht. Daran schließt die Darstel-
lung besonderer Formen des Suizids mit 
unmittelbarer polizeilicher Relevanz an, 
die man einerseits unter dem Oberbegriff 
„Homizid-Suizid“ subsumieren kann 
(Amoklauf, Selbstmordattentat, Partnerin-
nen- bzw. Partnertötung mit anschließen-
dem Suizid), die andererseits aber auch in 
rechtliche Grauzonen hineinragen (Beihil-
fe zur Selbsttötung/Tötung auf Verlangen) 
bzw. letztlich die Polizei regelrecht instru-
mentalisieren (suicide-by-cop). Abschlie-
ßend gehen wir den Fragen nach, ob ein-
zelne Suizide für die Polizei vorhersehbar 
sind, ob es dagegen wirksame Präventi-
onsmöglichkeiten gibt und welche Aufga-
ben auf die Polizei bei der Erstbetreuung 
des Individuums bzw. seiner Angehörigen 
im Rahmen der psychosozialen Notfall-
versorgung zukommen. Alle Hinweise in 
diesem Aufsatz auf gesetzliche Regelun-
gen beziehen sich ausschließlich auf die 
deutsche Rechtslage. 

2. DER SUIZID ALS TODESUR-
SACHE IN DER EUROPÄISCHEN 
UNION 
Im Jahr 2016 wurden in den Ländern der 
Europäischen Union 4.536.660 Todes-
fälle amtlich registriert; die darunter 
mit Abstand am häufigsten genannten 
Todesursachen waren „Krankheiten des 
Kreislaufsystems“ (1.682.161 Fälle) und 
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„bösartige Neubildungen“ (1.169.246 
Krebserkrankungen).4 

Demgegenüber sind Todesfälle durch 
Suizid quantitativ von nachrangiger Be-
deutung. Im EU-Durchschnitt suizidier-
ten sich im Jahr 2016 10,8 Personen pro 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.5 

Mit Abstand am höchsten ist die Suizid-
rate innerhalb der EU in diesem Jahr in 
Litauen (28,2), gefolgt von Lettland (18,7), 
Slowenien (18,1) und Ungarn (18,0), die 
geringsten Quotienten ergeben sich für die 
Türkei (2,6), Zypern (3,9) und Griechen-
land (4,3); hinsichtlich der regionalen Ver-
teilung deutet sich damit eine Abnahme 
von Suizidhandlungen von den nördlichen 
zu den südlichen Ländern Europas an. 
Die Suizidraten für Österreich (13,6) und 
Deutschland (11,3) sind etwa im Mittelfeld 
angesiedelt. In absoluten Zahlen entspricht 
dies 48.889 Suizidtoten in Europa im Jahr 
2016, davon entfallen 1.232 auf Österreich 
und 9.907 auf Deutschland. 

Der Verlauf im Längsschnitt der Jahre 
2011 bis 2019 für Österreich und Deutsch-
land ist der Abbildung zu entnehmen. 

Für beide Länder zeigt sich ein ähnli-
cher Entwicklungsverlauf: Von 2011 bis 

2014 nehmen die Suizide unwesentlich zu, 
in den Folgejahren gehen sie relativ kon-
tinuierlich wieder zurück und liegen 2019 
deutlich unter den jeweiligen Ausgangs-
werten des Jahres 2011. In Österreich liegt 
der Anteil der Suizide an allen registrier-
ten Todesfällen des Jahres 2019 bei 1,4 %, 
der Vergleichswert für Deutschland be-
trägt rund 1,0 %.6 

Dieser Rückgang ist nicht nur eine vor-
übergehende Tendenz der letzten Jahre, 
sondern eine Entwicklung, die bereits 
seit Jahrzehnten anhält; so lag die Suizid-
rate in Österreich im Jahr 2006 noch bei 
15,6 und im Jahr 1986 sogar bei 28,3 (vgl. 
Stein/Kapusta 2008, 5). 

Bei der Differenzierung nach Geschlecht 
wird deutlich, dass Suizide in Europa ganz 
überwiegend bei Männern registriert 
werden: Für das Jahr 2016 weist Eurostat 
für sie eine Quote von rund 17 Fällen je 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
aus. Der Vergleichswert für die Frauen be-
trägt 4,5.7 

Obwohl den Statistiken von Eurostat nur 
Angaben zu drei Altersgruppen zu entneh-
men sind, legen diese Zahlen eine positive 
Korrelation von Suizid und Lebensalter 

Quelle: Luff (eig. Darstellung) basierend auf Eurostat/Eurostat Data Browser 
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nahe: Von den 15- bis 19-Jährigen bege-
hen im Jahr 2016 4,2 je 100.000 des ent-
sprechenden Bevölkerungsanteils Suizid, 
bei den 50- bis 54-Jährigen beträgt diese 
Quote 15,4 und bei den 85-Jährigen und 
Älteren erreicht sie einen Wert von 22,0.8 

Polizeikräfte werden jedoch nicht nur im 
Dienst mit Suizidenten konfrontiert, son-
dern sind selbst eine Berufsgruppe mit er-
höhter Suizidrate (vgl. Stein/Kapusta 2008). 
Die Autoren zitieren Studien aus Luxem-
burg, Belgien und den Vereinigten Staaten, 
die eine etwa dreimal höhere Suizidrate von 
Polizeibeamtinnen und -beamten im Ver-
hältnis zur Gesamtbevölkerung belegen. 

3. AUSGEWÄHLTE FORMEN DES 
SUIZIDS MIT POLIZEILICHER 
RELEVANZ 
Hinsichtlich der Quantität spielen die 
in diesem Kapitel dargestellten Formen 
des Suizids in der Todesursachenstatistik 
kaum eine Rolle. Mit Blick auf die mediale 
Resonanz, die öffentliche Wahrnehmung 
und das polizeiliche Einsatzgeschehen 
handelt es sich dabei allerdings um Ereig-
nisse von besonderer Bedeutung, die das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheb-
lich beeinträchtigen können. Dies gilt vor 
allem für Fälle, die sich im öffentlichen 
Raum ereignen, wie etwa der Amoklauf 
oder das Selbstmordattentat. Diese beiden 
Formen lassen sich zusammen mit dem 
Phänomen der Tötung der Partnerin oder 
des Partners mit anschließendem Suizid 
unter dem Begriff des „Erweiterten Sui-
zids“ zusammenfassen. Als weitere Unter-
formen werden in der Literatur zusätzlich 
der sogenannte „murder-accident“9 und 
der „manslaughter-suicide“10 subsumiert, 
aber auch der Suizid mittels PKW oder 
der absichtlich herbeigeführte Flugzeug-
absturz (vgl. Zimmermann 2017). Der Au-
tor fasst auch den im vorliegenden Aufsatz 
weiter unten thematisierten suicide-by-cop 
unter den Erweiterten Suizid. 

Wenn jedoch der Schwerpunkt der Tat-
handlung weniger auf die Selbsttötung, 
sondern vorrangig auf die Ermordung 
möglichst vieler, teilweise unbekannter 
Personen ausgerichtet ist, hat sich in der 
Literatur dafür die Bezeichnung „Homi-
zid-Suizid“ durchgesetzt. Von polizei-
lichem Interesse sind diese Suizide, da 
sie – wenn auch mit unterschiedlichen 
Motiven – so doch regelmäßig mit (ver-
suchten) Tötungsdelikten einhergehen. 

3.1 Der Amoklauf 
Im Gegensatz zu Selbstmordattentäterinnen 
und -tätern, die in blindem, politisch-ideo-
logisch motiviertem Hass eine möglichst 
große Anzahl zufällig anwesender Personen 
mit sich in den Tod reißen, wählen Amok-
läuferinnen und Amokläufer gezielt be-
stimmte Individuen oder eine Gruppe aus, 
die sie für persönliche Misserfolge verant-
wortlich machen und an denen sie sich für 
subjektiv erlebte Kränkungen rächen wol-
len. Mit ihrem Tun wollen die vorwiegend 
männlichen Täter ein letztes oder vielleicht 
sogar nur einziges Mal auf sich aufmerk-
sam machen und berühmt werden.11 

Da die Fälle von Homizid-Suizid nach 
der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
nicht durch Filterführungen nachgewiesen 
werden können, gibt es dazu keine offziel-
len, amtlichen Zahlen; Amokläufe gehen 
in die Kriminalstatistik als nicht weiter 
differenzierte Tötungsdelikte ein. Als ers-
ter Amoklauf in Deutschland gilt die Tat 
eines vermutlich geistig verwirrten Leh-
rers, der am 20. Juni 1913 an einer Bremer 
Schule fünf Kinder tötete und 18 weitere 
Kinder sowie fünf Erwachsene teils le-
bensgefährlich verletzte. Die Datenbank 
„Statista“ weist in einem Schaubild die 
„Anzahl der Todesopfer bei Amokläufen 
in Deutschland von 1999 bis 2016“ aus, 
wobei sich in absteigender Reihenfolge 
der Opferzahlen für die aufgelisteten zehn 
Amokläufe folgendes Bild ergibt:12 

https://werden.11
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u	Erfurt (April 2002): 16 Todesopfer 
u	Winnenden (März 2009): 15 Todesopfer 
u	München (Juli 2016): 9 Todesopfer 
u	Düsseldorf/Erkrath (Februar 2014): 

4 Todesopfer 
u	Bad Reichenhall (November 1999): 

4 Todesopfer 
u	Eching/Freising (Februar 2002): 

3 Todesopfer 
u	Kerpen/Langerwehe (Mai 2013): 

3 Todesopfer 
u	Lörrach (September 2010): 3 Todesopfer 
u	Dossenheim (August 2013): 2 Todesopfer 
u	Ansbach (Juli 2015): 2 Todesopfer 

Wie problematisch Definitionen und 
mögliche statistische Erfassungen von 
Amokläufen sind, zeigt sich darin, dass 
weitere Literaturquellen jeweils von ande-
ren Fallzahlen ausgehen. Fiedler u.a. (vgl. 
Fiedler et al. 2017) stützen sich in ihrer Stu-
die auf elf Taten schwerer, zielgerichteter 
Schulgewalt (School Shootings) von 1999 
bis 2013; Bannenberg (vgl. Bannenberg 
2017) zählt in Deutschland 17 Amoktaten 
zwischen 1999 und 2016 auf. 

Am Beispiel des Anschlags am Olympia-
Einkaufszentrum (OEZ) im Juli 2016 in 
München kann das Ringen um die begriff-
liche Einordnung des Geschehens veran-
schaulicht werden. Trotz der bekannten 
rechtsextremen Gesinnung des Täters wur-
de der Anschlag von den Ermittlungsbehör-
den zunächst nicht als politischer, sondern 
als ein durch private Rachegefühle moti-
vierter Amoklauf eingestuft, eine Bewer-
tung, die durch das Gutachten einer Krimi-
nologin gestützt wurde (vgl. Bannenberg 
o. J.). Die Stadtverwaltung München stellte 
sich dagegen auf die Seite dreier Gutachter, 
die in der Tat den rassistischen Anschlag 
eines Rechtsextremisten sahen (vgl. Hartleb 
2017; Kopke o. J.; Quent o. J.). 

Wissenschaftliche Gutachten und Analy-
sen zu entsprechenden Gewalttaten lassen 
bisweilen eine gewisse Varianzbreite er-

kennen, demgegenüber haben sich weltweit 
in immer mehr Ländern die polizeilichen 
Reaktionen auf Amokläufe vereinheitlicht. 
Während noch in den letzten Jahrzehnten 
des vergangenen Jahrhunderts die als erste 
am Einsatzort eintreffenden Polizeikräfte 
passiv auf angeforderte Spezialeinheiten 
gewartet haben, hat sich zu Beginn der 
2000er Jahre ein taktischer Wandel voll-
zogen. Um unverzüglich größtmöglichen 
Schutz für Unbeteiligte zu erreichen, wird 
auch unter Inkaufnahme eines hohen Ei-
genrisikos ein sofortiges Einschreiten von 
allen am Einsatzort befndlichen Kräften 
eingefordert (vgl. Brenner 2010, 72). 

3.2 Das Selbstmordattentat 
Der Übergang von Amokläufen über rechts-
extremistische Anschläge zu Selbstmord-
attentaten ist fließend. Amokläuferinnen 
und Amokläufer bzw. Selbstmordattentä-
terinnen und Selbstmordattentäter haben 
nicht selten psychische Probleme. Beiden 
gemeinsam ist aber auch, dass sie ihre Ag-
gressionen nicht nur gegen sich selbst, son-
dern auch nach außen gegen andere Per-
sonen richten. Wie die Amokläuferinnen 
und Amokläufer sind die Selbstmord-
attentäterinnen und Selbstmordattentäter 
häufig Einzelpersonen, deren Motiv al-
lerdings nicht primär Wut gegenüber und 
Rache an bestimmten Individuen, sondern 
vielmehr die Verachtung gesellschaftlicher 
Strukturen und moderner Lebensentwürfe 
ist. Die Denkweisen von Selbstmordatten-
täterinnen und Selbstmordattentätern sind 
häufg von radikalen politischen oder religi-
ösen Ideologien geprägt. Ziel der Aktion 
ist die terroristischen Anschlägen inhärente 
Intension der Verbreitung von Angst und 
Schrecken in Verbindung mit dem eigenen 
Suizid in Form des Märtyrertodes. 

„Es muss davon ausgegangen werden, 
dass es sich bei Selbstmordattentaten kei-
neswegs um irrationalen religiösen Fana-
tismus handelt, sondern um die konse-
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quente und rücksichtlose, in einem hohen 
Grade rationalistische Umsetzung des 
machiavellistischen Prinzips möglichst 
effizienter Gewaltausübung mit einem 
Höchstmaß an Schaden für den politischen 
oder militärischen Gegner und einem 
Mindestmaß an Risiko für die terroristi-
sche Organisation“ (Stolt 2010, 91). 

Von 2011 bis 2015 waren 58 % aller welt-
weit durchgeführten Terroroperationen 
Sprengstoffanschläge, wobei der „Suizid-
terrorismus“ zur beliebtesten Methode 
des islamistischen Terrors avancierte (vgl. 
Heubrock 2017, 300). 

Wenn auch in der zweiten Hälfte der 
2010er Jahre vereinzelt Planungen auf-
gedeckt werden konnten, so kam es doch 
in den letzten Jahren weder in Österreich 
noch in Deutschland zu klassischen Selbst-
mordattentaten (vgl. Steinberg 2021, 18 f). 
Weltweit haben vor allem Anhängerinnen 
und Anhänger des sogenannten Islami-
schen Staates (IS) derartige Anschläge 
verübt, in den letzten Jahren mit rückläu-
fger Tendenz; aber auch der israelisch-pa-
lästinensische Konfikt gilt als Ursache von 
„suicide bombings“. Für das Jahr 2019 sind 
weltweit 149 Selbstmordattentate in 24 
Ländern registriert, bei denen 1.850 Men-
schen getötet und weitere 3.660 verletzt 
wurden. Im Jahresvergleich ergibt sich 
eine abnehmende Tendenz: 2016 wurden 
470 Selbstmordattentate gezählt, 2017 wa-
ren es 349 und im Jahr 2018 noch 293 (vgl. 
The Institute for National Security Studies 
2019). Mit Abstand am häufgsten betrof-
fen von Suizidterrorismus sind der mittlere 
Osten und Afrika sowie Südost- und Süd-
asien. Für ihre regionalen Analysen haben 
Guler und Demir (vgl. Guler/Demir 2021) 
alle Fälle von weltweitem Suizidterroris-
mus von 1981 bis 2017 ausgewertet. 

Eine völlig andere Form von Homizid-
Suizid ist die Tötung der Partnerin bzw. 
des Partners mit anschließender Selbsttö-
tung, die noch am ehesten mit dem Begriff 

des Erweiterten Suizids belegt werden 
kann. Die Motive für das gemeinsame 
„Aus-dem-Leben-Scheiden“ reichen hier 
von nicht verarbeiteten Aggressionen ge-
genüber der Partnerin oder dem Partner 
nach der Äußerung von Trennungsab-
sichten bis zur Verzweifung wegen der 
Überforderung durch die Pfegesituation 
im höheren Alter. Da auch diese Fälle kei-
nen amtlichen Statistiken zu entnehmen 
sind, muss zur groben Bestimmung der 
Häufgkeit auf einzelne Untersuchungen 
zurückgegriffen werden. Amerikanischen 
Studien ist zu entnehmen, „dass in den 
USA und Kanada ein relativ konstanter 
Anteil der Bevölkerung von 0,-0,5 pro 
100.000 Einwohner ,homicide-suicide‘ 
begeht“. (Foerster 2009, 1080). Rechtsme-
dizinische Institute wiesen nach Foerster 
in Wien 20 Täterinnen und Täter für einen 
10-Jahres-Zeitraum und in Tübingen 40 
Fälle innerhalb von knapp 21 Jahren aus.13 

Paschen und Püschel (vgl. Paschen/ 
Püschel 2007) betrachten den Erweiterten 
Suizid auf der Grundlage zweier Hambur-
ger Studien im historischen Kontext. 
Demnach sei im Vergleich zum Zeitraum 
1950–1961 in den Jahren 1990–2005 die 
Anzahl weiblicher Täterinnen erheblich 
zurückgegangen. Während sich nach Ein-
schätzung der Autorin und des Autors 
Eifersucht und Verlustangst als dominie-
rende Motive männlicher Täter über die 
Jahrzehnte kaum verändert hätten, wür-
den wirtschaftliche und soziale Not als 
ehemals maßgebliche Beweggründe von 
Frauen für einen Erweiterten Suizid in den 
letzten Jahren deutlich in den Hintergrund 
treten. Naheliegend ist diese Interpretation 
deswegen, weil Frauen in ihre Selbsttö-
tungshandlungen vorwiegend ihre Kinder 
einbeziehen, wohingegen Männer beim 
Erweiterten Suizid ganz überwiegend vor-
ab ihre Partnerin töten (vgl. ebd., 165). 

Eine Unterform des Erweiterten Suizids 
ist der Gemeinschaftliche Suizid, bei dem 
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beide Beteiligten einvernehmlich beschlie-
ßen, ihr Leben zu beenden, wobei die ak-
tive Partnerin bzw. der aktive Partner 
beide Tötungshandlungen ausführt. Bei 
diesen Tötungshandlungen scheint es sich 
durchgehend um heterosexuelle Beziehun-
gen mit männlichen Tätern im Alter von 
durchschnittlich 70 Jahren zu handeln 
(vgl. Sommer et al. 2019). 

3.3 Formen von Tötung auf Verlangen 
Fälle von Erweitertem Suizid, bei dem es 
keine Überlebenden gibt, sind strafrecht-
lich ohne Relevanz. Ganz anders verhält es 
sich bei den Formen des Assistierten Sui-
zids. Nachdem das deutsche Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) am 26. Februar 
2020 das seit 2015 geltende Verbot der 
geschäftsmäßigen Förderung der Selbst-
tötung als verfassungswidrig bezeichnet 
hat, wurde § 217 des deutschen StGB für 
nichtig erklärt (vgl. BVerfG 2020). An 
dieser Stelle sollen allerdings nicht mora-
lische Grundsätze, medizinische Behand-
lungen und parlamentarische Diskussio-
nen über Sterbehilfe bzw. (gewerblicher) 
Hilfe zur Selbsttötung diskutiert,14 sondern 
zunächst die Tötung auf Verlangen inhalt-
lich skizziert und abschließend das Phäno-
men suicide-by-cop, das als eine besonde-
re Form dieser Straftat betrachtet werden 
kann, dargestellt werden. 

Tötung auf Verlangen ist eine Straftat 
gemäß § 216 des deutschen StGB. Wie die 
anderen in diesem Kapitel angesproche-
nen Formen des Suizids auch, spielt dieses 
Delikt quantitativ praktisch keine Rolle: 
In ganz Deutschland sind für das Jahr 
2020 18 Fälle in der PKS registriert, 2019 
waren es 17. Wer einen anderen auf dessen 
ausdrücklichen und ernsthaften Wunsch 
tötet, wird mit einer Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, 
womit die Strafandrohung dort endet, 
wo sie beim Totschlag beginnt. Das Ver-
langen der/des Getöteten muss über sein 

bloßes Einverständnis hinausgehen, das 
Opfer muss vielmehr aktiv auf die Täte-
rin oder den Täter eingewirkt haben, ihren 
oder seinen Wunsch in unmissverständli-
cher Weise geäußert und dabei vom freien 
Willen getragen worden sein. 

Die Tötung auf Verlangen ist von der 
strafosen Beihilfe zum Suizid abzugren-
zen. Im Gegensatz zur Tötung auf Ver-
langen, bei der die Täterinnen und die 
Täter den Handlungsablauf dominieren, 
liegt eine Beihilfe zum Suizid dann vor, 
wenn das zum Tode führende Geschehen 
von der Suizidentin oder vom Suizidenten 
selbst durchgeführt wird. Auf die Proble-
matik der ärztlichen Bereitstellung des Su-
izidpräparats Natrium-Pentobarbital, das 
sich Suizidentinnen und Suizidenten nicht 
selbst beschaffen können, und der damit 
verbundenen Strafbarkeit nach dem deut-
schen Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
und dem Arzneimittelgesetz (AMG) sei 
hier nur am Rande hingewiesen (vgl. 
Schnorr 2021). 

Während bei der Beihilfe zum Suizid 
und der Tötung auf Verlangen Suiziden-
tinnen und Suizidenten die Unterstützung 
von Anderen erbitten, wird diese beim 
suicide-by-cop geradezu gewaltsam pro-
voziert, indem Polizeibeamtinnen und 
-beamte regelrecht instrumentalisiert wer-
den. Durch den gezielten Angriff mit ei-
ner Waffe bringen die Akteurinnen und 
Akteure die Beamtinnen und Beamten in 
eine für sie lebensbedrohliche Situation, in 
der sie sich in Sekundenbruchteilen wir-
kungsvoll verteidigen müssen. Mit dieser 
Vorgehensweise versucht die angreifende 
Person ihre eigene Tötung zu initiieren. 

„Der Polizist/die Polizistin muss unter 
Adrenalin stehend in Bruchteilen von Se-
kunden diese Situation einschätzen und 
angemessen darauf reagieren. Je nachdem, 
wie der Täter sein Gefährdungspotenzial 
gestaltet, wird der Polizist/die Polizistin 
dann unter Umständen zu seinem/ihrem 
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eigenen Schutz keine andere Möglichkeit 
mehr sehen, als die Dienstwaffe einzuset-
zen.“ (Bernstein 2020, 159). 

Nicht zuletzt wegen der größeren Ver-
breitung von Schusswaffen in der Bevölke-
rung kommen derartige Fälle in den USA 
häufger vor als in Europa. In der Literatur 
werden daher neben den Ergebnissen ame-
rikanischer Studien vor allem auch Einzel-
fälle auch von suicide-by-cop aus diesem 
Kulturkreis dargestellt (vgl. Füllgrabe 
2003). Da die Hintergründe entsprechen-
der Angriffe auf Polizeibeamtinnen und 
-beamte nach dem Tod der Suizidentin 
oder des Suizidenten nicht immer zweifels-
frei geklärt werden können, gibt es auch 
für diese Fälle keine amtliche Statistik. 

Eine Untersuchung der Fälle von suicide-
by-cop in Deutschland kommt zu dem 
Ergebnis, dass es sich bei den Akteuren 
häufig um ledige, deutsche Männer mit 
psychischen Vorerkrankungen handelt, die 
bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung 
getreten sind, aber keine Hafterfahrungen 
aufweisen und tendenziell arbeitslos sind. 
Tatörtlichkeit ist überwiegend die eigene 
Wohnung bzw. die nähere räumliche Um-
gebung in mittelgroßen Städten mit 20.000 
bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern; zeitlich ereignen sich diese Fälle vor-
zugsweise in den Abend- und Nachtstun-
den (vgl. Behn 2019). 

Eine suicide-by-cop-Lage dürfte bei 
spontanen Verläufen schwer prognosti-
zierbar sein. Wenn es vor der gewalttätigen 
Eskalation zu einem Kommunikations-
prozess kommt, bei dem die betreffende 
Person der Polizei ihren eigenen Tod an-
kündigt, einen letzten Wunsch äußert oder 
sogar die Beamtinnen und Beamten direkt 
auffordert, sie zu töten, verdichten sich die 
Hinweise auf das Vorhaben der Täterin bzw. 
des Täters. Neben diesen verbalen werden 
als weitere einschlägige Indikatoren u. a. 
das demonstrative Zeigen von Waffen, das 
Verweigern von Verhandlungen, das Aus-

bleiben von Forderungen, selbstverletzendes 
Verhalten, die räumliche Annäherung an 
Polizeikräfte und nicht zuletzt der Griff zur 
Waffe genannt (vgl. Heubrock 2011, 140 f). 
Wegen oftmals fehlender Hintergrundin-
formationen orientieren sich Empfehlungen 
für die Polizei hinsichtlich des Verhandelns 
in einer suicide-by-cop-Situation am kon-
kret wahrnehmbaren Verhalten der Täterin 
bzw. des Täters (vgl. Heubrock 2009). 

In Extremfällen kann die Polizei also 
ganz unvermittelt mit Personen in Kontakt 
kommen, die in ihre Tötungshandlungen 
nicht nur sich selbst, sondern auch andere 
Menschen einbeziehen. Daher ist für die 
Polizei die Frage von elementarer Bedeu-
tung, ob Suizidhandlungen – in welchem 
Kontext auch immer – vorhersehbar sind 
und ob es wirkungsvolle Präventionsmaß-
nahmen dagegen gibt. 

4. SIGNALE VON SUIZIDALITÄT 
UND POLIZEILICHE REAKTIONS-
FORMEN 
Nahezu alle Menschen geraten mitunter 
in die Situation, sich mit Selbstmordge-
danken zu beschäftigen, wenn sie sich in 
anscheinend ausweglosen, unerträglichen 
Lebenssituationen befinden. Suizidalität 
kann Menschen aus allen sozialen Schich-
ten und jeden Alters betreffen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um akute oder 
länger bestehende Krisen handelt. Aller-
dings bedeuten Todesphantasien nicht im-
mer, dass die Betroffenen auch tatsächlich 
Suizid begehen wollen. Oftmals handelt es 
sich stattdessen um einen Hilferuf, der auf 
die eigene als höchst prekär empfundene 
Situation aufmerksam machen soll (vgl. 
Reimer 2007). 

Menschen mit Selbstmordgedanken sen-
den in der Regel vielfältige Signale an ihre 
Umgebung, die sich beispielsweise in 
u	Antriebslosigkeit, 
u	Rückzug aus dem gesellschaftlichen 

Leben, 
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u	Stimmungsschwankungen, 
u	veränderten Verhaltensweisen, 
u	Schlafosigkeit, 
u	Risikobereitschaft oder 
u	mangelnder Körperhygiene zeigen 

(vgl. Woltersdorf et al. 2002). 

Oft sind die Äußerungen von suizidalen 
Personen verbunden mit Selbstkritik, ge-
ringer Selbstachtung und großen Schuld-
gefühlen sowie mit Zweifeln an der 
Sinnhaftigkeit ihres Daseins. Auch wird 
häufg der Kontakt zu Familienangehöri-
gen, Freunden und Bekannten vernach-
lässigt, Essverhalten und äußeres Erschei-
nungsbild verändern sich negativ (vgl. 
Reimer 2007). 

4.1 Polizeiliche Möglichkeiten der 
„Diagnose“ und Prävention 
Polizeibeamtinnen und -beamte sind im 
Rahmen des Einsatzgeschehens oft die 
ersten Kontaktpersonen für Menschen 
mit suizidalen Absichten und haben damit 
die Möglichkeit, durch unmittelbare und 
gezielte Interventionsmaßnahmen Ein-
fuss auf den Verlauf suizidaler Krisen zu 
nehmen. Obwohl in der deutschen Recht-
sprechung das Recht auf selbstbestimmtes 
Sterben betont wird,15 gilt es zunächst, 
suizidgefährdete Personen nicht alleine 
zu lassen (vgl. Bielefeldt 2020). Die Ein-
schätzung des Risikos selbst- oder fremd-
schädigender Verhaltensweisen gehört zu 
den schwierigsten Aufgaben für die Helfe-
rinnen und Helfer vor Ort. Fast alle Men-
schen, die Suizidgedanken hegen, sind 
psychisch oder körperlich krank und haben 
mitunter sogar schon Suizidversuche hinter 
sich. Zudem ist dabei das ablehnende 
Verhalten der suizidalen Person ebenso 
zu berücksichtigen wie auch der Einfuss 
von verschiedenen Substanzen (Alkohol, 
Drogen, Medikamente etc.) sowie alters-
oder jahreszeitlich bedingte Risikofakto-
ren. Als hilfreich für eine angemessene 

Beurteilung der Gefährdungslage erweist 
sich eine zielgerichtete und aufmerksame 
Kommunikation, bei der sich die Einsatz-
kräfte u.a. an folgenden Fragen orientieren 
sollten (vgl. Psychiatrienetz 2019; World 
Health Organization 2009): 
u	Wie geht es der betroffenen Person? 

(Wie ist das körperliche Befnden? Wie 
ist die Lebenssituation? Wie hoch ist der 
innere Druck, die Gedanken in die Tat 
umzusetzen?) 

u	Wann und wodurch entstand die Suizid-
absicht? (Gab es schon früher Suizidge-
danken bzw. -versuche? Was war der 
Auslöser?) 

u	Wissen Dritte von den Suizidgedanken? 
(Wie war deren Reaktion darauf?) 

u	Gab es bereits Gespräche mit medizini-
schem oder psychologischem Fachper-
sonal? 

u	Gab/gibt es Therapievorschläge? 

Im Rahmen weiterer polizeilicher 
Schritte können sowohl Angehörige der 
Betroffenen als auch medizinisches und 
psychologisches Fachpersonal verständigt 
und um Unterstützung gebeten werden 
(vgl. Vasiljevic 2021; Klave/Schnell 2002). 
In jedem Fall ist durch die Einsatzkräfte 
die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit einer 
fachärztlichen Untersuchung zu thema-
tisieren (vgl. Mavrogiorgou et al. 2011). 
Bis zum Eintreffen der Expertinnen und 
Experten kann das sogenannte „talking 
down“ hilfreich sein, bei dem es darum 
geht, die suizidgefährdete Person in einem 
freundlichen, verständnisvollen und in-
teressierten Gespräch zu beruhigen. Das 
erfordert von den Einsatzkräften die Be-
reitschaft zur Kontaktaufnahme und das 
aufrichtige Angebot, über die verzweifelte 
Situation mit der betroffenen Person zu 
sprechen (vgl. Stein 2007). 

Im Falle einer akuten Selbst- oder 
Fremdgefährdung für die betroffene 
Person und ihre aktuelle soziale Umge-
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bung kann die Einweisung in eine psychi-
atrische Klinik erforderlich werden, wenn 
weniger einschneidende Maßnahmen 
keinen Erfolg haben (vgl. Pro Psychothe-
rapie e.V. 2021). Die gesetzlichen Grund-
lagen hierzu fnden sich in Deutschland 
im Unterbringungsgesetz (UBG) bzw. im 
Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG). 
Bei einer Zwangsunterbringung müssen 
die Betroffenen innerhalb von 24 Stunden 
von einer Fachärztin oder einem Facharzt 
begutachtet werden. Bei Fortbestehen der 
Gefährdung muss eine richterliche Verfü-
gung zur Unterbringung erwirkt werden 
(vgl. Schäffer/Finke 2014). 

4.2 Angehörigen- und Opferbetreuung 
Suiziddrohungen sind für alle Beteiligten 
(Ersthelferinnen und -helfer, Familien-
angehörige, Zeuginnen und Zeugen etc.) 
extrem belastend und das Erleben eines 
Suizids ist nicht selten ein traumatisches 
Erlebnis. Die emotionale Belastung der 
Hinterbliebenen wird auch dadurch ver-
stärkt, dass sie sich nach einem Suizid 
nicht unmittelbar persönlich verabschie-
den können, weil die Leiche zur Feststel-
lung der genauen Todesursache von der 
Polizei beschlagnahmt werden muss. Oft 
fehlt den Hinterbliebenen allgemein das 
Verständnis für die im Zuge der Ermittlun-
gen notwendigen Maßnahmen, wie etwa 
Befragungen zum Tathergang, mit denen 
sichergestellt wird, dass es sich bei der 
Todesursache nicht um ein Tötungsdelikt 
handelt. 

Häufg werden durch den Suizid eines 
nahestehenden Menschen zum einen 
Schuldgefühle und zum anderen auch 
Zukunftsängste bei den Hinterbliebenen 
ausgelöst, was beim polizeilichen Um-
gang mit diesen Personen ebenfalls zu be-
rücksichtigen ist (vgl. MSB 2021). Hinzu 
kommt die Bewältigung organisatorischer 
Aufgaben und unter Umständen auch die 
Konfrontation mit Aggressionen bzw. 

Schadensersatzforderungen von weiteren 
Geschädigten (z. B. Verkehrsteilnehme-
rinnen und -teilnehmern), die Hinter-
bliebene zusätzlich belasten können (vgl. 
AGUS e.V. 2021). 

Zur Aufgabe der Polizei gehört es auch, 
allen Beteiligten schnellstmöglich profes-
sionelle Hilfe zu vermitteln, da die zeitnahe 
Behandlung eines Traumas durch fach-
kompetentes therapeutisches Eingreifen 
dauerhafte psychische Folgeschäden ver-
hindern kann (vgl. Schäffer/Finke 2014). 
Bis zum Eintreffen des psychologischen 
Fachpersonals ist die Angehörigen- und 
Opferbetreuung jedoch durch anwesende 
Polizeibeamtinnen und -beamte zu ge-
währleisten (vgl. Hammer/Plößl 2015). 

5. CONCLUSIO 
Die Beschäftigung mit dem Suizid ist auf 
der einen Seite kein genuin polizeiliches 
Thema. Im Spannungsfeld zwischen natür-
lichem Tod, Suizid und Kapitalverbrechen 
erfordern unklare Todesursachen aller-
dings akribische Ermittlungsarbeit. Auf 
der anderen Seite stellen Suizide in Kombi-
nation mit Tötungshandlungen die Polizei 
vor große, im Falle des suicide-by-cop vor 
existenzielle Herausforderungen. Daher ist 
es für die Polizei bedeutsam, Signale von 
Suizidalität möglichst frühzeitig zu erken-
nen und angemessen darauf zu reagieren. 

In der Gesamtschau wird deutlich, dass 
Polizeikräfte durch eine einfühlsame und 
strategische Gesprächsführung sowie 
durch die Vermittlung psychologischer 
Hilfen akut suizidalen Menschen und 
deren Angehörigen als kompetente An-
sprechpartnerinnern und -partner zur Ver-
fügung stehen können. Die gezielte Schu-
lung von Polizeibeamtinnen und -beamten 
einerseits, andererseits aber auch die Mög-
lichkeit, im Anschluss an solch hochbe-
lastende Einsätze selbst psychologische 
Hilfen in Anspruch nehmen zu können, 
sind dabei von großer Bedeutung. 
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1 In dem darin geschilderten Fall kommt 

erst nach der zweiten Leichenschau kurz 

vor der Feuerbestattung der Verdacht 

auf, dass es sich bei der Bahnleiche nicht 

um einen Suizid, sondern um einen Mord 

gehandelt haben könnte (vgl. Bahnsen 

2011). 
2 Schmidt u.a. (vgl. Schmidt et al. 2001). 

schildern den Fall eines Kindes, das 

sich nach massiver mütterlicher Bestra­

fung wegen eines Gelddiebstahls als 

Zeichen der Reue über diese Tat durch 

Erhängen suizidiert. Aus Angst vor der 

Reaktion ihres Mannes bezüglich dieser 

Tragödie täuscht die Mutter bei der kind­

lichen Leiche ein Tötungsdelikt auf einem 

Kinderspielplatz vor. 
3 Auch ein Abschiedsbrief muss akribisch 

auf seine Authentizität überprüft werden. 
4 Todesursachen – absolute Zahl im 

Berichtsland und für Einwohnerinnen 

und Einwohner (vgl. Eurostat 2021). 
5 Tod durch Selbstmord, nach Geschlecht 

(vgl. Eurostat Data Browser 2021). Nach 

der Aktualisierung am 12.10.2021 lie­

fert diese Statistik Absolutzahlen für die 

einzelnen Länder für das Jahr 2019, die 

Selbstmordrate bezogen auf 100.000 

Einwohner für das Jahr 2018 und den 

Durchschnittswert der EU­Länder für 

das Jahr 2016. Um eine Vergleichbarkeit 

sicherzustellen, beziehen wir uns in die­

sem Absatz auf das Jahr 2016. 
6 Eurostat (vgl. Eurostat 2021) weist für 

Österreich im Jahr 2019 82.979 und für 

Deutschland 942.309 Todesfälle aus. 
7 Vgl. Endnote 5. 
8 Bei den Erläuterungen zu dieser Statistik 

heißt es: „Dieser Indikator wird defniert 

als die grobe Sterberate aus Selbstmord 

und vorsätzliche Selbstbeschädigung je 

100.000 Einwohner, gegliedert nach Al­

tersgruppe. Die Ergebnisse sollten mit 

Zurückhaltung interpretiert werden, da 

die Registrierungsmethoden für Selbst­

mord zwischen den Ländern und im zeit­

lichen Verlauf variieren. Darüber hinaus 

enthalten die Zahlenangaben keine To­

desfälle durch Ereignisse, deren nähere 

Umstände unbestimmt sind (und bei de­

nen es sich aller Wahrscheinlichkeit nach 

um Selbstmorde handelt) sowie Selbst­

mordversuche ohne Todesfolge.“ Vgl. 

ebd. 
9 Dabei handelt es sich um einen Mord in 

Kombination mit dem Unfall der Täterin 

oder des Täters, bei dem diese oder die­

ser selbst zu Tode kommt. Zu denken ist 

dabei z. B. an eine Brandlegung zur Ver­

deckung von Spuren, in deren Folge die 

Mörderin oder der Mörder selbst stirbt. 
10 Hier kommt es bei der Suizidhandlung 

zur unbeabsichtigten Tötung einer ande­

ren Person, wie dies z. B. beim Sprung 

von einem Hochhaus in einer sozial be­

lebten Umgebung passieren kann. 
11 Für eine Charakterisierung von Amok­

tätern siehe Bannenberg (vgl. Bannenberg 

2018). Daneben skizziert Bannenberg in 

ihrem Aufsatz Risikokriterien potenzieller 

Täterinnen und Täter sowie Möglichkei­

ten der rechtzeitigen polizeilichen Ver­

hinderung des Amoklaufs. 
12 Statista business data platform 2016. 
13 Neben der Quantifizierung werden in 

dem Aufsatz auch die Geschichte und die 

Begriffserläuterung „Erweiterter Suizid“ 

kritisch diskutiert. Foerster (vgl. Foerster 

2009) weist darauf hin, dass mehrere Au­

torinnen und Autoren beim Erweiterten 

Suizid eine altruistische Grundhaltung 

voraussetzen. 
14 Für eine einführende Darstellung zum 

Thema „Sterbehilfe“ siehe Jox (vgl. Jox 

2018). Überblicksartig geht der Autor 

auf Therapiebegrenzung (passive Sterbe­

hilfe), Therapiezieländerung und pallia­

tivmedizinische Therapie, Tötung auf 

Verlangen (aktive Sterbehilfe) und Hilfe 

bei der Selbsttötung ein. 
15 Im Urteil vom 26.02.2020 2 BvR 

2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 

2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 

651/16 heißt es unter anderem: 

„1. a) Das allgemeine Persönlichkeits­

recht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 

GG) umfasst als Ausdruck persönlicher 

Autonomie ein Recht auf selbstbestimm­

tes Sterben. 

1. b) Das Recht auf selbstbestimmtes 

Sterben schließt die Freiheit ein, sich das 

Leben zu nehmen. Die Entscheidung des 

Einzelnen, seinem Leben entsprechend 

seines Verständnisses von Lebensqualität 

und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz 

ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt 

als Akt autonomer Selbstbestimmung von 

Staat und Gesellschaft zu respektieren.“ 
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